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245 Zur Entstehung und zum Wesen des Römischen Rechts

Der sich um den Globus erstreckende Siegeslauf des Materialismus wird und wurde getragen von der Durchsetzung des Römischen Rechts. So wie der Idealismus den konträren Gegenpol zum Materialismus bildet, so muß auch das Rechtsempfinden und das Rechtssystem beider in gleicher Position zu- oder besser: gegeneinander stehen. Während das Rechtssystem des Materialismus als Römisches Recht bezeichnet wird, wurde schon in der Vergangenheit das idealistische Recht, ohne daß man es detailliert überhaupt beschreiben konnte, als germanisches Recht bezeichnet. Diese beiden Rechtssysteme und der sie tragenden Rechtsgedanken und –empfindungen könnten unterschiedlicher und gegensätzlicher kaum sein. Sie geben im Kern dem Materialismus und auch dem Idealismus ihre Gestalt. Sie formulieren für beide die inneren, die geistigen Werte. Ja, sie beschreiben den Wert dessen oder das, was der Mensch, was die Natur ist und bedeutet. 

Das, woran sich Materialismus und Idealismus, Römisches und sogenanntes Germanisches Recht im Kern unterscheiden, wo aller Gegensatz seinen Anfang nimmt, das spiegelt sich wieder in dem, was als Eigentum bezeichnet wird und setzt sich direkt fort in der Definition dessen, wer denn da Eigentümer ist oder überhaupt werden kann. Während nach dem Römischen Recht jeder einzelne Mensch Eigentümer an allem, nicht nur an Sachen, auch nicht nur an Grund und Boden, sondern auch an jedem Teil der Natur, an jedem Lebewesen, ja selbst an jedem anderen Menschen werden kann, ist die Erlangung eines persönlichen Eigentums nach dem sogenannten Germanischen Recht ganz erheblich eingeschränkt. Diese Einschränkung betrifft nicht nur Grund und Boden, der überhaupt nicht eigentumsfähig ist, sie betrifft auch alles andere, was ohne Arbeit, was ohne die Schaffenskraft des Eigentümers aus der Natur selbst entsteht. Was damit zwangsläufig auch von jedem Eigentumsrecht ausgeschlossen ist, das ist der Mensch selbst. Denn noch nicht einmal an sich selbst kann jemand Eigentum erwerben! Denn er wurde, wie alle anderen Geschöpfe und Produkte, von der Natur, von Got, der Mutter Erde geschaffen. Da aber die Erde keine Eigentumsansprüche an das von ihr Geschaffene stellt, sondern ihre überreichliche Schaffenskraft allen zur Verfügung stellt, wurde von den sogenannten Germanen letztlich nur immer das als persönliches Eigentum angesehen, was dank der Schaffenskraft, der Arbeit des Einzelnen entsteht.

Betrachtet man nun die uns überlassene Entwicklungsgeschichte des Römischen Rechts, so fällt auf, daß dieses sich nicht nur bis aus vorgeschichtlichen Zeiten erklärt, was zumindest erstaunlich ist, denn woher kann Wissen aus vorgeschichtlicher Zeit anders stammen als aus nachträglich erfundenen Legenden? sondern das, was dem Germanischen Recht seine gesamte Grundlage gibt, der Freiheitsgedanke und –wille des Einzelnen, dieser Freiheitsgedanke ist im Römischen Recht selbst in seiner angeblich über Jahrtausende gewachsenen Entwicklung nie gedacht worden. Die Freiheit wird zu allen Zeiten als eine solche definiert, daß sie immer nur eingebunden in irgendwelche Regeln und Diktate daherkommt, de fakto also überhaupt nie existiert hat. Ohne daß je darauf verwiesen wird, daß hier doch etwas sehr wichtiges, ja, daß eigentlich das wichtigste menschlich-idealistische Gut fehlt, beginnt die aus Legenden abgeleitete Vorgeschichte des Römischen Rechts (und Staates) bereits mit einer Königszeit, also einer gefestigten Herrschaftsstruktur. Eine herrschaftsfreie Zeit, selbst eine Zeit, in der diese Königsherrschaft entstanden sein soll, hat es nach dem Römischen Recht nie gegeben. Die Königsherrschaft war einfach da und stand am Anfang der Zeit. Da solches schlechterdings nicht möglich ist, besagt allein schon dies, daß die herrschaftlichen Gründungsstrukturen des römischen Imperiums „importiert“ worden sein müssen; die Wiege Roms stand folglich nicht in Rom. Allein mit dem Kunstgriff, das römische Imperium mit einer Königsherrschaft beginnen zu lassen, hatte zur folge, daß es nach dem Römischen Recht auch niemals erforderlich war, eine Herrschaft überhaupt begründen zu mussen. Nach dem römischen Recht ist Herrschaft naturgegeben! Es ist also wie immer: Der größte Betrug steht ganz am Anfang. 

Nun hat dieser in geschichtliche Vorzeiten datierte römische Königsstaat noch eine ganz wesentliche zweite Besonderheit zu bieten, denn bereits in diesen Vorzeiten wird etwas rechtlich aufgelöst, was für den Menschen von allergrößter Wichtigkeit – selbst noch heute – ist: Der Familienverband, die Verwandtschaft, die Sippe, der Stamm und letztlich auch das Volk. Im vorgeschichtlichen römischen Königsstaat war somit auch nicht der Einzelne dem Staat unmittelbar zugehörig, sondern nur sein Geschlecht (gen), welches immer vom Ältesten dieses Geschlechts vertreten wurde. Die Gruppenbezeichnung des Geschlechts nun als eine Sippe aus verwandtschaftlicher Zugehörigkeit aufzufassen, widerlegt sich allein dadurch, daß es in dieser römischen Staatsordnung nun allzeit möglich war, daß jeder Fremde immer nur dadurch in den Staat aufgenommen werden konnte, wenn er sich einem Geschlecht anschloß bzw. wenn er von einem Geschlecht aufgenommen wurde. Damit aber entspricht das Geschlecht nicht dem, was wir als Sippe verstehen, sondern es entsprach bereits in den angeblich vorgeschichtlichen Zeiten dem, was heute als Gesellschaft verstanden wird. Nur die Geschlechter (Gesellschaften) nicht aber der Einzelne waren im römischen Königsstaat überhaupt rechtsfähig.

Wo ein Staat sich ausschließlich aus Gesellschaften zusammensetzt, so kann auch jedes Eigentum letztlich immer nur Gesellschaftseigentum sein. Dies galt insbesondere was Grund und Boden betrifft. Die einzige Ausnahme von diesem Gesellschaftseigentum, d.h., freie Sonderrechte des Einzelnen, gab es nur an dem, was der Mann „in der Hand“ hatte, also an Frau und Kindern, an Sachen, die des Handgriffs fähig sind: Sklaven und Vieh. Nur bewegliche Sachen waren handgreiflich und damit für den Einzelnen eigentumsfähig. Aber schon zu den Zeiten, als Rom geschichtlich wurde, war von diesem Eigentumsrecht nichts mehr vorhanden. Es handelt sich also hierbei einzig um Legenden. Als Rom geschichtlich wurde, etwa um das Jahr 650 v. Chr., hatte sich das Eigentumsrecht des Einzelnen längst durchgesetzt und von einem sogenannten Geschlechter- oder Gesellschaftsstaat war keine Spur mehr erkennbar, d.h., bereits mit der ersten geschichtlichen Überlieferung war Rom ein Staat des totalen Materialismus, nach dessen Rechtssystem letztlich alles Eigentum irgendeiner Person war. „Die Überlieferung setzt die entscheidende Wendung in die Zeit des Servius Tullius“ (578 – 535 v. Chr.). 

Was von solchen „Überlieferungen“ zu halten ist, haben die aufgedeckten Verfälschungen zu vielen anderen Ereignissen hinlänglich demonstriert. Es muß davon ausgegangen werden, daß in Rom, bereits zum Zeitpunkt seiner staatspolitischen Gründung, das materialistische Recht tragender Teil des sich darauf aufbauenden Imperiums war. Mit dem Gedanken, alles, aber auch tatsächlich alles, dem Eigentum eines Einzelnen zuzuweisen und damit auch dem Eigentumszugriff eines jeden anderen zur Verfügung zu stellen, war dem seither durch alle Zeiten geisternden materialistischen Denken, dem Egoismus und der individuellen Habgier die bis heute andauernde und anhaltende rechtliche Basis verschafft. Der Mensch, seine idealistischen Werte, ja selbst seine natürliche Bestimmung, waren untergegangen und verschwunden, ohne daß sie je erkannt oder auch nur erwähnt worden waren. 
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